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Kleine Anfrage

Lara Klaes (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) und
Vanessa Gronemann (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) vom 02.03.2026

Waffenrechtliche Erlaubnis von Rechtsextremisten, Reichsbiirgern und
Selbstverwaltern in 2025

und
Antwort

Minister des Innern, fiir Sicherheit und Heimatschutz

Vorbemerkung Fragesteller:

Der Besitz von Waffen durch Personen, die extremistischen Ideologien anhéngen, stellt eine erhebliche Gefahr
fiir die 6ffentliche Sicherheit und die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar. Die Félle der vergangenen
Jahre zeigen, dass Waffen in den Hénden von Rechtsextremisten, Reichsbiirgern und Selbstverwaltern ein er-
hebliches Gefahrenpotenzial bergen.

Vorbemerkung Minister des Innern, fiir Sicherheit und Heimatschutz:

Extremistische Bestrebungen stellen eine erhebliche Bedrohung fiir unsere freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung dar. Deshalb gehen die hessischen Sicherheitsbehdrden konsequent
gegen Extremisten und Verfassungsfeinde vor - auch im Waffenrecht.

Der Besitz von Waffen durch Personen mit extremistischen Beziigen stellt eine erhebliche Gefahr
fiir die offentliche Sicherheit dar. Vor diesem Hintergrund bestehen bereits heute umfassende
gesetzliche und behordliche Mechanismen, um Extremisten den Zugang zu Waffen zu verwehren
beziehungsweise bestehende waffenrechtliche Erlaubnisse zu entziehen.

Zentral ist hierbei die waffenrechtliche Zuverlassigkeitspriifung nach § 5 WaffG, die als zwin-
gende Voraussetzung fiir jede waffenrechtliche Erlaubnis ausgestaltet ist. Diese wird nicht nur
einmalig, sondern regelmiBig iiberpriift. Im Rahmen dieser Priifung erfolgt eine sogenannte
Regelanfrage bei verschiedenen Sicherheitsbehorden, insbesondere beim Landesamt fiir Ver-
fassungsschutz, bei Polizeibehoérden sowie durch Einsicht in das Bundeszentralregister und staats-
anwaltschaftliche Verfahrensregister. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sowohl strafrecht-
liche Auffilligkeiten als auch Erkenntnisse iiber extremistische Bestrebungen in die Bewertung
einfliefen.

Erginzend besteht eine gesetzlich normierte Nachberichtspflicht der Verfassungsschutzbehdrden
(§ 5 Abs. 5 Satz 3 WaffG). Erlangen diese nachtriaglich Erkenntnisse iiber verfassungsfeindliche
Bestrebungen oder sonstige relevante Tatsachen, sind die zustdndigen Waffenbehdrden unverziig-
lich zu informieren. Dies ermoglicht ein fortlaufendes Monitoring auch nach Erteilung einer
waffenrechtlichen Erlaubnis.

Dariiber hinaus sieht das Waffenrecht zwingende Versagungs- und Widerrufsgriinde vor. Bereits
das Verfolgen oder Unterstiitzen verfassungsfeindlicher Bestrebungen innerhalb der letzten fiinf
Jahre fiihrt regelmaBig zur waffenrechtlichen Unzuverldssigkeit. Gleiches gilt fiir Mitglied-
schaften in extremistischen oder verbotenen Vereinigungen. In diesen Fillen sind die Waffen-
behorden verpflichtet, entsprechende Erlaubnisse zu versagen oder zu widerrufen.

In der praktischen Umsetzung werden durch die Waffenbehdrden zudem verdachtsunabhéngige
sowie anlassbezogene Uberpriifungen durchgefiihrt. Bei Vorliegen entsprechender Erkenntnisse
werden Entziehungsverfahren eingeleitet, Waffen sichergestellt und gegebenenfalls eingezogen.
Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Waffenbehorden, Polizei und Verfassungsschutz.
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Gleichwohl zeigen die vorliegenden Zahlen und Erfahrungen aus der Praxis, dass insbesondere
die bestehenden gesetzlichen Fristenregelungen - etwa die fiinfjédhrige Berticksichtigungsfrist nach
§ 5 Abs. 2 WaffG - die effektive Entziehung waffenrechtlicher Erlaubnisse im Einzelfall erschwe-
ren konnen. Insbesondere bei ldnger zuriickliegenden, aber sicherheitsrelevanten Erkenntnissen
kann dies dazu fiihren, dass eine waffenrechtliche Unzuverlissigkeit rechtlich nicht mehr fest-
gestellt werden kann, obwohl weiterhin sicherheitsbehérdliche Bedenken bestehen.

Die maBgeblichen Regelungen zur waffenrechtlichen Zuverlédssigkeit, insbesondere die Fristen-
regelungen des § 5 WaffG, sind bundesrechtlich vorgegeben. Eine Anderung dieser Vorschriften
kann daher ausschlieflich auf Bundesebene erfolgen.

Die Landesregierung bringt ihre fachlichen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen aus dem
Vollzug des Waffenrechts in die entsprechenden Bund-Lander-Gremien ein und begleitet die auf
Bundesebene gefiihrten Diskussionen zur Weiterentwicklung des Waffenrechts aktiv. Dabei setzt
sie sich dafiir ein, bestehende Regelungen im Lichte der sicherheitsbehdrdlichen Praxis fort-
laufend zu iiberpriifen und anzupassen, um den legalen Waffenbesitz durch Extremisten wirksam
zu verhindern.

Die Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1 =~ Wie viele Personen wurden 2025 dem Phidnomenbereich ,,Rechtsextremismus“ zugeordnet?
Bitte nach Jahreszahlen auffiihren.

Im Verfassungsschutzbericht 2024 fiir Hessen wurde dem Phidnomenbereich ,, Rechtsextremis-
mus“ ein Personenpotenzial von 1.790 Personen zugerechnet. Das Personenpotenzial fiir das
Jahr 2025 wird im Verfassungsschutzbericht 2025 ausgewiesen werden.

Frage2  Bei wie vielen Personen der unter Frage 1 fallenden Personengruppe ist eine waffenrechtliche
Erlaubnis und/oder der Besitz von Waffen bekannt?

Im Jahr 2025 verfiigten 111 Personen, die dem Phinomenbereich ,Rechtsextremismus“ zuge-
rechnet werden, iiber eine waffenrechtliche Erlaubnis. Davon besitzen 56 Personen ausschlief3-
lich einen Kleinen Waffenschein, 55 eine Waffenbesitzkarte.

Weitere vier Personen aus dem Phinomenbereich ,,Rechtsextremismus/Reichsbiirger* verfiigen
iiber eine waffenrechtliche Erlaubnis. Davon besitzen zwei ausschlieBlich einen Kleinen
Waffenschein, zwei eine Waffenbesitzkarte.

Frage 3  Bei wie vielen der unter 2. genannten Personen sind Verfahren zum Entzug der waffenrechtlichen
Erlaubnis eingeleitet worden und mit welchem Ausgang?

Fiir die in der Antwort zu Frage 2 genannten Personen gilt: Im Jahr 2025 wurden gegen 20
Personen Verfahren zum Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis eingeleitet. Neun Personen
wurde die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen.

Frage4  Wie viele Personen wurden 2025 den Phdnomenbereichen ,,Reichsbiirger und Selbstverwalter so-
wie ,,verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ zugeordnet?

Bitte getrennt auftiihren.

Im Verfassungsschutzbericht 2024 fiir Hessen wurde dem Phidnomenbereich , Reichsbiirger und
Selbstverwalter“ ein Personenpotenzial von 1.250 Personen zugerechnet. Im Bereich ,,verfas-
sungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ ist fiir Hessen die belastbare Benennung eines
Personenpotenzials aufgrund der weniger festen Strukturen der Szene sowie hoher Abwande-
rungsbewegungen in die Phidnomenbereiche ,Rechtsextremismus®“ und ,Reichsbiirger und
Selbstverwalter” nicht méglich. Beim Landesamt fiir Verfassungsschutz Hessen befand sich im
Jahr 2024 eine niedrige zweistellige Zahl von Personen mit Bezug zu diesem Bereich in Bear-
beitung.

Im Ubrigen wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.
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Frage 5  Bei wie vielen Personen der unter Frage 4 fallenden Personengruppen ist eine waffenrechtliche
Erlaubnis und/ oder der Besitz von Waffen bekannt?

Bitte getrennt und nach Jahreszahlen auffiihren.

Im Jahr 2025 verfiigten 38 Personen, die dem Phdnomenbereich , Reichsbiirger zugerechnet
werden, tiber eine waffenrechtliche Erlaubnis. Davon besitzen 13 Personen ausschlieflich einen
Kleinen Waffenschein, 25 eine Waffenbesitzkarte. Eine Person aus dem Phianomenbereich ,,ver-
fassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ verfiigte iiber eine Waffenbesitzkarte.

Frage 6  Bei wie vielen der unter 5. genannten Personen sind Verfahren zum Entzug der waffenrechtlichen
Erlaubnis eingeleitet worden und mit welchem Ausgang?

Im Jahr 2025 wurden gegen zwolf Personen, die (ausschlieBlich) dem Phdnomenbereich ,,Reichs-
biirger“ zugerechnet werden, Verfahren zum Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis eingeleitet;
sieben Personen wurde die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen.

Frage 7  Wie viele Rechtsextremisten, Reichsbiirger bzw. Selbstverwalter und Personen aus dem Phéno-
menbereich ,,verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ verfiigen iiber eine Waffen-
herstellungserlaubnis bzw. Waffenhandelserlaubnis gemiB §§ 21 bzw. 26 des Waffengesetzes
(WaffG)?

Eine Person.
Frage 8 Wie viele Rechtsextremisten, Reichsbiirger bzw. Selbstverwalter und Personen aus dem Phéno-

menbereich ,,verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ verfiigen iiber eine Schief-
stittenerlaubnis gemaB § 27 WaftG?

Keine.

Frage 9  In wie vielen Féllen wurden die in den Fragen 7 und 8 genannten waffenrechtlichen Erlaubnisse in
2025 widerrufen?

Bei der in Frage 7 genannten Person lagen im Jahr 2025 die Voraussetzungen fiir einen Widerruf

nicht vor.

Wiesbaden, 18. Méarz 2026
Prof. Dr. Roman Poseck



	Kleine Anfrage
	Lara Klaes (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und  Vanessa Gronemann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 02.03.2026
	Waffenrechtliche Erlaubnis von Rechtsextremisten, Reichsbürgern und  Selbstverwaltern in 2025
	und

	Antwort
	Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz
	Vorbemerkung Fragesteller:
	Vorbemerkung Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz:


	HESSISCHER LANDTAG

